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Bekanntmachung

Nach § 1 der Satzung der Hochschule RheinMain zur Bekanntmachung ihrer Satzungen
vom04.06.2013 (StAnz. vom29.07.2013, S. 929)wird die Satzung über die Zulassung für
den Bachelor-Studiengang International Media Management des Fachbereichs Design
Informatik Medien der Hochschule RheinMain hiermit bekannt gegeben.

Wiesbaden, den 21.05.2021

Prof. Dr. Eva Waller
Präsident/in der Hochschule RheinMain



Vorbemerkung

Zur Ergänzung der Regelungen der Prüfungsordnung des Bachelor-Studienganges
International Media Management hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs Design
Informatik Medien der Hochschule RheinMain gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen
Hochschulgesetzes (HHG) in der Fassung vom 14.12.2009 (GVBl. I S. 666), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.12.2017 (GVBl. S. 482) am 20.04.2021
folgende Satzung beschlossen. Sie wurde in der 186. Sitzung des Senats der Hochschule
RheinMain am 11.05.2021 beschlossen und vom Präsidium am 19.05.2021 gem. § 37
Abs. 5 HHG genehmigt.

Allgemeine Bestimmungen für die Zulassungssatzung des Bachelor-
Zulassung zu Bachelor-Studiengängen Studiengangs International Media
der Hochschule RheinMain Management des Fachbereichs Design

Informatik Medien der Hochschule
RheinMain
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§ 1 Bewerbung und Zulassung

(1) Die Zulassung zum Studium erfordert
eine Hochschulzugangsberechtigung
gemäß § 54 HHG sowie eine frist- und
formgerechte Bewerbung entsprechend
der zum Bewerbungszeitpunkt gültigen
Bewerbungsvorschriften. Die jeweils
gültigen Vorschriften sind dem Inter-
netangebot der Hochschule (www.hs-
rm.de/studienangebot) zu entnehmen.

(2) Für die Zulassung in ein höheres Fach-
semester gelten zusätzlich bei der Aner-
kennung von Vorleistungen die Regelun-
gen der Satzung der Hochschule Rhein-
Main zur Anerkennung von Studienab-
schlüssen, Studien- und Prüfungsleistun-
gen und außerhochschulisch erworbenen
Kompetenzen – Anerkennungssatzung –
in ihrer jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Besonderen Bestimmungen für (3) Zusätzlich zu der Hochschulzugangs-
die Zulassung können vorsehen, dass zu- berechtigung ist der Nachweis über
sätzlich zu der Hochschulzugangsberech- Kenntnisse der englischen Sprache zu
tigung noch weitere, in den §§ 4-6 dieser erbringen (§ 5).
Satzung näher zu erläuternde Nachweise
erbracht werden müssen.

(4) Bei zulassungsbeschränkten Studien-
gängen richtet sich das Zulassungsver-
fahren nach den Vorschriften der Studi-
enplatzvergabeverordnung Hessen in ih-
rer jeweils gültigen Fassung.

(5) Über die Zulassung entscheidet die
Präsidentin/ der Präsident.
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§ 2 Empfehlung zur Zulassung

(1) Das Dekanat kann für jeden Bachelor-
Studiengang einen Zulassungsausschuss
einrichten. Erfolgt eine solche Einrichtung
nicht, nimmt der jeweilige Prüfungsaus-
schuss die Aufgaben des Zulassungsaus-
schusses wahr. Wird ein Zulassungsaus-
schuss eingerichtet, setzt sich diesermin-
destens aus zwei in der Lehre tätigen
Personen zusammen. Es muss mindes-
tens ein professorales Mitglied im Zulas-
sungsausschuss vertreten sein. Die Be-
sonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung können festlegen, dass dem Zulas-
sungsausschuss zusätzlich hierzu noch
weitere Mitglieder angehören. Für das
Verfahren im Zulassungsausschuss gel-
ten die Regelungen der Satzung zur Or-
ganisation des Prüfungswesens an der
Hochschule RheinMain in der jeweils gül-
tigen Fassung entsprechend, soweit in
dieser Zulassungssatzung nichts Abwei-
chendes geregelt wird.

(2) Auf der Grundlage der vorgelegten Be-
werbungsunterlagen und Nachweise der
geforderten Voraussetzungen spricht der
Zulassungsausschuss eine Empfehlung
über die Zulassung zum Studium aus.

(3) Der Zulassungsausschuss führt das
Auswahlverfahren durch und entscheidet
aufgrund eigener Sachkunde und nach
pflichtgemäßem Ermessen. Dabei erfolgt
kein schematischer Vergleich der Bewer-
berinnen und Bewerber. Die Ergebnisse
des Auswahlverfahrens werden unver-

2



züglich an die Präsidentin/ den Präsiden-
ten weitergeleitet.
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§ 3 Zulassung unter Vorbehalt

(1) Falls Zeugnisunterlagen oder Nach- (1) Eine Zulassung unter Vorbehalt ist
weise zum Entscheidungszeitpunkt noch möglich, wenn zum Zeitpunkt der Bewer-
nicht vorliegen, können die Besonderen bung der Nachweis über Kenntnisse der
Bestimmungen für die Zulassung vorse- englischen Sprache nicht vorliegt. Nähe-
hen, dass eine Immatrikulation unter dem res regelt §5 (1) dieser Satzung.
Vorbehalt erfolgt, dass die erforderlichen
Zeugnisunterlagen oder Nachweise inner-
halb einer festzulegenden Frist, spätes-
tens bis zum Ablauf des zweiten Semes-
ters erbracht werden.

(2) Werden die Zeugnisunterlagen oder
Nachweise nicht bis zum festgelegten
Zeitpunkt eingereicht oder erfüllen sie
nicht die Anforderungen, erlischt die Zu-
lassung rückwirkend.
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§ 4 Vorpraxis

(1) Soweit eine Vorpraxis nachzuweisen
ist, regeln die Besonderen Bestimmungen
für die Zulassung Ziel bzw. Zweck der Vor-
praxis.

(2) Die Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung regeln die notwendige Dauer
der Vorpraxis.

(3) Die Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung legen den Zeitpunkt fest, bis
zu welchem die Vorpraxis nachgewiesen
werden muss. Sehen die Besonderen Be-
stimmungen für diesen Fall eine Zulas-
sung unter Vorbehalt vor, erlischt die Zu-
lassung abweichend von § 3 Absatz 2
mit Wirkung für die Zukunft, wenn der
Nachweis nicht innerhalb der vorgesehe-
nen Frist erfolgt.

(4) Die Besonderen Bestimmungen für die
Zulassung regeln die inhaltlichen Anfor-
derungen an die Vorpraxis sowie sonstige
Voraussetzungen für ihre Anerkennung.

(5) Wenn die Voraussetzungen der Absät-
ze 1-4 erfüllt sind, wird auch eine im Aus-
land absolvierte Vorpraxis anerkannt.

(6) Eine einschlägige berufliche Tätigkeit
kann angerechnet werden. Näheres hier-
zu kann in den Besonderen Bestimmun-
gen für die Zulassung geregelt werden.
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§ 5 Sprachkenntnisse

(1) Soweit der Nachweis bestimmter (1) Der Studiengang erfordert den Nach-
Fremdsprachenkenntnisse erforderlich weis ausreichender englischer Sprach-
ist, regeln die Besonderen Bestimmun- kenntnisse, die dem Proficiency Level B2
gen für die Zulassung insbesondere gemäß dem Common European Frame-
Art und Umfang der nachzuweisenden work of Reference for Language Learning
Fremdsprachenkenntnisse, die Art und and Teaching entsprechen. Die Sprach-
Weise, in der der Nachweis zu erbrin- kenntnisse sind durch eine standardisier-
gen ist und den Zeitpunkt, zu welchem teSprachprüfung nachzuweisen. Eine Lis-
die Fremdsprachenkenntnisse nach- te der aktuell anerkannten standardisier-
gewiesen werden müssen. Sehen die ten Sprachtests findet sich auf der Home-
Besonderen Bestimmungen für diesen page des Sprachenzentrums der Hoch-
Fall eine Zulassung unter Vorbehalt vor, schule RheinMain. Die Studierenden ha-
erlischt die Zulassung abweichend von § ben sich rechtzeitig über die konkre-
3 Absatz 2 mit Wirkung für die Zukunft, te Internetadresse zu informieren. Der
wenn der Nachweis nicht innerhalb der Sprachnachweis ist spätestens bis zum
vorgesehenen Frist erfolgt. Ende des ersten Fachsemesters zu erbrin-

gen.

(2) Ausländische Bewerberinnen und Be-
werber müssen zusätzlich ausreichende
deutsche Sprachkenntnisse für ein Hoch-
schulstudium nachweisen. Die Anerken-
nung dieser sprachlichen Befähigungs-
nachweise erfolgt in der Regel mittels
einer im Sprachenzentrum durchzufüh-
renden Deutschen Sprachprüfung für den
Hochschulzugang (DSH-Prüfung) oder ei-
ner DSH-vergleichbaren Prüfung. Die Be-
sonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung können für Studiengänge, in denen
die Unterrichtssprache nicht Deutsch ist,
abweichende Regelungen vorsehen.

6



§ 6 Weitere fachbezogene
Voraussetzungen
Soweit der Nachweis weiterer Voraus-
setzungen erforderlich ist, regeln die Be-
sonderen Bestimmungen für die Zulas-
sung insbesondere die Art der Anforde-
rungen und den Gesamtumfang der zu
erbringenden Nachweise. Die Besonderen
Bestimmungen regeln den Zeitpunkt für
den Nachweis der Voraussetzungen.
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§ 7 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt mit der Veröffentli- Diese Satzung tritt mit der Veröffentli-
chung in den amtlichen Mitteilungen der chung in den Amtlichen Mitteilungen der
Hochschule RheinMain zum 19.07.2016 in Hochschule RheinMain zum 21.05.2021 in
Kraft. Die derzeit geltenden Zulassungs- Kraft und gilt erstmalig für Einschreibun-
satzungen der Fachbereiche sind bei jeder gen zumWintersemester 2021/22.
Veränderung, spätestens aber bei der Re-
akkreditierung, durch solche Zulassungs-
satzungen zu ersetzen, die sich auf die-
se Allgemeinen Bestimmungen für Zulas-
sungssatzungen beziehen. Bis zum In-
Kraft-Treten neuer Zulassungssatzungen
gelten die bisher gültigen Zulassungssat-
zungen fort.

Wiesbaden, den 21.05.2021

Prof. Dr. Ralf Dörner Prof. Dr. MSc. Christiane Jost
Dekan/in des Fachbereich Design Infor- Vizepräsident/in der Hochschule
matik Medien RheinMain
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